
 

 

 

Umweltbezogene 

Stellungnahmen 

 
aus der frühzeitigen Beteiligung 

der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 



 

 

Dienstgebäude Alexanderstraße 48 · 72072 Tübingen · Telefon 07071 757-2429 · Telefax 0711 904 45444 

abteilung8@rps.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 

Buslinie 4 · Haltestelle "Königsbergerstr." / Buslinie 13 · Haltestelle "Alexanderstr." 

 

 

 

 

 

LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE 

IM REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 

Regierungspräsidium Stuttgart · Postfach 20 01 52 · 73712 Esslingen a. N. 

 
 

 
 

  
  

 

Datum 23.12.2022 

Name  

Durchwahl  

Aktenzeichen RPS83-1-255-3/357/5 

 (Bitte bei Antwort angeben) 

 

 

 BC, Achstetten, Oberholzheim, FNP 2015 VVG Laupheim, "Tankstelle Achstetten", 

Teiländerung 10 

 

Sehr geehrter , 

 

vielen Dank für die Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege im Rahmen der 

Anhörung der Träger öffentlicher Belange. 

 

1. Bau- und Kunstdenkmalpflege: 

 

Bezüglich des genannten Verfahrens äußert die Bau- und Kunstdenkmalpflege keine 

Anregungen oder Bedenken. 

 

2. Archäologische Denkmalpflege: 
 

Im Plangebiet sind nach aktuellem Wissensstand keine Kulturdenkmale bekannt. 

Wir bitten Sie dennoch, folgenden Hinweis auf die Regelungen der §§ 20 und 27 

DSchG in die Planunterlagen aufzunehmen: 

 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder 

Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmal-

schutzbehörde (Landesamt für Denkmalpflege, Tel. 07071/757-2429) oder der Ge-
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meinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramik-

reste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige 

Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige 

in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde (Lan-

desamt für Denkmalpflege, Tel. 07071/757-2429) mit einer Verkürzung der Frist ein-

verstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hinge-

wiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumin-

dest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen 

sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

 

Bitte beachten Sie:  

Ab dem 1. Januar 2022 haben wir zur Beteiligung des Landesamtes für Denk-

malpflege als Träger öffentlicher Belange ein landesweites Funktionspostfach 

eingerichtet. Wir bitten Sie, Ihre Anfragen zukünftig ausschließlich an 

TOEB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de zu richten. 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter ,
 
im Geltungsbereich der 10ten Teiländerung des Flächennutzungsplans 2015 der Vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft Laupheim  liegt kein Wald im Sinne von § 2 LWaldG.
 
Eine indirekte Betroffenheit (Waldabstand, Ausgleichsmaßnahmen) von Waldflächen ist
ebenfalls nicht erkennbar.
Sollten weitere Planungen und Umsetzungen die geltenden forstlichen Rechtsgrundlagen
berühren, sind die Forstbehörden entsprechend zu unterrichten und anzuhören.
 
Vor diesem Hintergrund, sind nach unserem aktuellen Kenntnisstand forstrechtliche/-fachliche
Belange von dem im Betreff bezeichneten Bauleitplanverfahren nicht berührt.
 
Mit freundlichen Grüßen

 
 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG
Landesforstverwaltung Baden-Württemberg
Abt. 8 Forstdirektion
Referat 83 - Waldpolitik und Körperschaftsforstdirektion
Bertoldstr. 43, 79098 Freiburg
 
Postanschrift: Regierungspräsidium Freiburg,
Abt. 8 Forstdirektion, Ref. 83, 79095 Freiburg
 
Tel: 
Fax: 
E-Mail: 
Internet: www.landesforstverwaltung-bw.de, www.rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/abt8

  

      
 
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer Internetseite unter 



 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
L A N D E S A M T   F Ü R   G E O L O G I E ,  R O H S T O F F E   U N D   B E R G B A U  

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 
 

E-Mail: abteilung9@rpf.bwl.de - Internet: www.rpf.bwl.de 
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029  
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Durchwahl (0761) 
 

Name: 
 

Aktenzeichen: 

 
 

18.01.23 
 

  
2511 // 22-05820 

 
 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Flächennutzungsplan 2015 der VVG Laupheim - Teiländerung 10 (Sonderbaufläche 
"Tankstelle Achstetten", Achstetten); Gemeinde Achstetten, Lkr. Biberach  
(TK 25: 7725 Laupheim)  
  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 
1 BauGB und Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB  
  
Ihr Schreiben Az. 621.312.1010 / Do vom 16.12.2022  
 
Anhörungsfrist 20.01.2023 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
 
Geotechnik 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können unter http://maps.lgrb-bw.de/ 
abgerufen werden. 
 
Ingenieurgeologische Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten Planungen 
(z. B. Bebauungspläne) beurteilt, wenn Art und Umfang der Eingriffe in den Untergrund 
näher bekannt sind. Eine Gefahrenhinweiskarte (insbesondere bezüglich eventueller 
Massenbewegungen und Verkarstungsstrukturen) kann, nach vorheriger - für Kommunen 
und alle übrigen Träger Öffentlicher Belange gebührenfreier - Registrierung, unter 
http://geogefahren.lgrb-bw.de/ abgerufen werden. 
 
 
Boden 
 
Die lokalen bodenkundlichen Verhältnisse sowie Bewertungen der Bodenfunktionen nach 
§ 2 Abs. 2 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) können unter https://maps.lgrb-bw.de 
in Form der BK50 abgerufen werden. 
 
Generell ist bei Planungsvorhaben entsprechend § 2 Abs. 1 Landes-Bodenschutz- und 
Altlastengesetz (LBodSchAG) auf den sparsamen und schonenden Umgang mit Boden zu 
achten. Dies beinhaltet u. a. die bevorzugte Inanspruchnahme von weniger wertvollen 
Böden. Ergänzend dazu sollten Moore und Anmoore (u. a. als klimarelevante Kohlen-
stoffspeicher) sowie andere Böden mit besonderer Funktion als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte (vgl. LGRBwissen, Bodenbewertung – Archivfunktion, 
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de) bei Planvorhaben aufgrund ihrer besonderen Schutzwür-
digkeit möglichst nicht in Anspruch genommen werden. 
 
Bodenkundliche Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten Planungen, wie 
z. B. Bebauungspläne, beurteilt, wenn Informationen zu Art und Umfang der Eingriffe 
vorliegen.“ 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hinweise oder Anregun-
gen vorzubringen. 
 
 
Bergbau 
 
Bergbehördliche Belange werden von der Teiländerung des Flächennutzungsplanes nicht 
berührt. 
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Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- 
Kataster) abgerufen werden kann. 
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 19. Februar 2023 
 
VVG Laupheim FNP-Teiländerung 10 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrter , sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Industrie- und Handelskammer Ulm hat im Anhörungsverfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB 
zur oben genannten Teiländerung des Flächennutzungsplanes auf Grundlage der 
vorliegenden Unterlagen folgende Anregung vorzubringen: 
 
Da das Baugrundstück für die Tankstelle mit Shop und Waschanlage“ unmittelbar am 
Fließgewässer Rot liegt, sollte entsprechende, insbesondere die Tanks schützende bauliche 
Maßnahmen getroffen werden. Auch wenn das Grundstück außerhalb der 
Überflutungsbereiche der Rot liegt, ist eine Überflutung nicht vollständig auszuschließen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

   
 

IHK Ulm  |  Postfach 24 60  |  89014 Ulm 

 
 

  
 

Standortpolitik 
 
 
 

 
 

Standortpolitik 
 

    

   

   



 

 

Dienstgebäude Konrad-Adenauer-Str. 20 · 72072 Tübingen · Telefon 07071 757-0 · Telefax 07071 757-3190 

poststelle@rpt.bwl.de · www.rp-tuebingen.de · www.service-bw.de 

Buslinie 2 · Haltestelle „Regierungspräsidium" 
 

 

  

 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

  

Regierungspräsidium Tübingen · Postfach 26 66 · 72016 Tübingen 

 
 

 
 

  
 

 
 

Tübingen 19.01.2023 

Name  

Durchwahl  

Aktenzeichen RPT0210-2511-20/4/8   

(Bitte bei Antwort angeben) 
 

 

 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichba-

ren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

E-Mail vom 16.12.2022

 

 

A. Allgemeine Angaben 

 

Stadt Laupheim 
 

 Flächennutzungsplanänderung 10. Teiländerung – Bereich Achstetten, 

Tank- und Rastanlage 

 Bebauungsplan 

 Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan  

 sonstige Satzung 

 
 

B. Stellungnahme 

 

 Keine Anregungen oder Bedenken. 

 Fachliche Stellungnahme siehe Seite 2. 
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1. Belange der Raumordnung / Bauleitplanung 

Das zu überplanende Gebiet liegt nach dem Gesamtfortschreibungsentwurf des Regi-

onalplans Donau-Iller in einem Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft (VBG). Gemäß 

Grundsatz 4 des Plansatzes B I 2.1 kommt dem Erhalt der landwirtschaftlichen Flä-

chen bei der Abwägung gegenüber entgegenstehenden Nutzungen ein besonderes 

Gewicht zu. Eine Flächeninanspruchnahme durch landwirtschaftsfremde Nutzungen 

soll nur bei Fehlen gleichwertiger, die Landwirtschaft geringer belastender Standortal-

ternativen erfolgen. 

 

Der Grundsatz ist in der Abwägung entsprechend zu berücksichtigen. 

 

2. Belange der Straßenbaubehörde des Trägers der Straßenbaulast 

Das Regierungspräsidium – Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen – erhebt keine Ein-

wendungen gegen die seitens der Stadt angestrebte Änderung des Flächennutzungs-

planes. Details werden im parallel verlaufenden Bebauungsplanverfahren geregelt.  

 

3. Belange der Landwirtschaft 

Von der Planung sind landwirtschaftliche Belange betroffen, da durch die Planung ca. 

0,5 ha landwirtschaftliche Fläche (Grünland, Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, Vor-

rangflur I) dauerhaft umgewidmet werden und damit nicht mehr der produktiven Land-

wirtschaft zur Verfügung stehen.  

 

Grundsätzlich sind Flächen der Vorrangfluren aufgrund ihrer ökonomischen Standort-

gunst von besonderer Bedeutung, Umwidmungen sind grundsätzlich auszuschließen.  

Aufgrund ihrer Bedeutung als Standorte für die ökonomische Landwirtschaft sind die 

Flächen der Vorrangflur I in der Fortschreibung des Regionalplans Donau-Iller als 

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft ausgewiesen, so auch der für den vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan geplante Standort. Nach den Vorgaben des Regionalplans sind 

bei landwirtschaftsfremden Nutzungen den Belangen der Landwirtschaft in der Abwä-

gung ein besonderes Gewicht beizumessen. 

 

Da die vorangegangene Planung landwirtschaftliche Belange stärker beeinträchtigt 

hätte als die nun vorgelegte, können aus regional übergeordneter landwirtschaftlich 

fachlicher Sicht die Bedenken gegenüber der Umwidmung hochwertiger landwirt-

schaftlicher Flächen in Vorranggebieten zurückgestellt werden, sofern der Bedarf für 



- 3 - 

 

eine entsprechende Tank- und Rastanlage auch vor dem Hintergrund der geplanten 

Verkehrs- und Energiewende besteht 

4. Belange des Einzelhandels 

Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Laupheim plant die Teiländerung des Flä-

chennutzungsplans 2015. Vorgesehen ist die Darstellung einer geplanten Sonderbau-

fläche mit der Zweckbestimmung "Tankstelle" anstelle von Flächen für die Landwirt-

schaft in Achstetten. 

 

Aus Sicht des Einzelhandels bestehen keine raumordnungsrechtlichen Bedenken ge-

gen die Planung. 

 

 

gez. 
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Es liegen keine Flurstücks-Angaben zur genauen bauplanungsrechtlichen Ein
schätzung vor. 

Fraglich bleibt, warum bzw. ob die Stadt Laupheim die Teiländerung 10 - Tank
und Rastanlage, Gemarkung Achstetten - Oberholzheim gemäß BLPV22/032 
verworfen bzw. die Flächen geändert hat, oder ob nun zwei Tankstellen entstehen 
sollen. Hierzu wurden keine Anmerkungen gemacht. 

Diese Stellungnahme obliegt der Annahme, dass nur eine Tankstelle entsteht und 
die Planungen der Teiländerung 10 - Tank- und Rastanlage, Gemarkung Achstet
ten - Oberholzheim gemäß BLPV22/032 verworfen wurden. 

Aus Sicht des Sachgebiets Kiesabbau bestehen gegen das Vorhaben keine 
grundsätzlichen Bedenken. 

Hinweis: Aus umweltrechtlicher Sicht erscheint das Vorhaben bedenklich. Insbe
sondere aufgrund der Nähe zum Fluss „Rot" bzw. dem „Sägekanal" muss erhöh
tes Augenmerk auf immissionsschutzrechtliche, wasser- und bodenrechtliche 
Aspekte gelegt werden. 

Zu Teiländerung 12: "GE Vorholz West Teil V" Laupheim Gewerbefläche: 
(vermutlich Flurstücke 2784/2, 2783, 2785, 2786, 2787, 2790/1, Teilbereiche 
2800/1, Teilbereiche 2908) 

Es liegen keine Flurstücks-Angaben zur genauen bauplanungsrechtlichen Ein
schätzung vor. 

Aus Sicht des Sachgebiets Kiesabbau bestehen gegen das Vorhaben keine 
grundsätzlichen Bedenken. 

Zu Teiländerung 13: "Solarpark Bühl" Burgrieden Sonderbaufläche: 
(vermutlich Flurstücke 111 /1, 110/1 109/1) 

Es liegen keine Flurstücks-Angaben zur genauen bauplanungsrechtlichen Ein
schätzung vor. 

Aus Sicht des Sachgebiets Kiesabbau bestehen gegen das Vorhaben keine 
grundsätzlichen Bedenken. 

Aus Sicht des Sachgebiets Kiesabbau ergeben sich keine fachlichen Konflikte mit 
den FNP-Teiländerungen und den im Umkreis gelegenen Kiesabbaustätten. 
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